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Öffentlicher Raum und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt - Bänke, Bäu-
me, Spielpunkte
- Bayerische Städtebauförderung - Maßnahmenanmeldung im Sonderpro-
gramm "Innenstädte beleben"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

09.06.2021 Bau- und Werksenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Siehe Anlage 1

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bau- und Werksenat nimmt den Sitzungsvortrag der Verwaltung zur Kenntnis.

2. Der Bau- und Werksenat beauftragt die Verwaltung, die Maßnahmenbedarfe der Priorität 1 im 
Sinne der Sitzungsvorlage in der dargestellten Reihenfolge im Sonderprogramm „Innenstädte be-
leben“ fristgerecht anzumelden.

3. Der Bau- und Werksenat beauftragt die Verwaltung, für Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen 
Raum Haushaltsmittel zu beantragen.

4. Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 17.09.2020, der Antrag der FW-BuB-FDP-Stadtrats-
fraktion vom 05.10.2020, der Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 04.05.2021 und der Antrag 
von GB-SPD-Stadtratsfraktion vom 04.05.2021 sind damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
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III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

- Sitzungsvortrag (aufgrund der Datenmenge in Anlage 1)
- Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 17.09.2020
- Antrag der FW-BuB-FDP-Stadtratsfraktion vom 05.10.2020
- Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 04.05.2021
- Antrag von GB-SPD-Stadtratsfraktion vom 04.05.2021
- Infoblatt Bayerische Städtebauförderung – Sonderprogramm „Innenstädte beleben“

Verteiler:

- BSB-SuB
- BSB-Grün
- Amt 20
- WiFö
- Amt 52 Inklusion
- Seniorenbeauftragte



ANLAGE: 
Sitzungsvortrag: 
 
1) Der öffentliche Raum in Bamberg 

 
Der Bamberger Innenstadt wird regelmäßig von der eigenen Bewohnerschaft, von Besuchern sowie 
von Fachplanern aus den Bereichen der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung eine hohe Attraktivität 
bescheinigt. Die Zufriedenheit mit dem Bestand ist hoch. Nichtsdestotrotz wird auch deutliches 
Verbesserungspotenzial beim Thema Aufenthaltsqualitäten gesehen. Insbesondere durch das Pan-
demiegeschehen rückt das Thema „Gestaltung des öffentlichen Raums“ wieder vermehrt in den Fo-
kus.  
 
Hat in den vergangenen Jahrzehnten häufig die Abwicklung von Veranstaltungen im Herzen der 
Innenstadt höchste Priorität erfahren, wird nun wieder häufiger die Erhöhung von Aufenthaltsquali-
täten und Begrünung der Kernstadt eingefordert. 
Insbesondere in den warmen, von Sonnenschein begleiteten Jahreszeiten, füllt sich der öffentliche 
Raum mit Leben und für jede noch so kleine Freifläche finden sich gleich mehrere Nutzergruppen, 
die einen Anspruch auf die Fläche erheben. 
 
Nicht selten konkurrieren dabei die Ansprüche und behindern sich gegenseitig: mehr Aufenthalts-
flächen für die Allgemeinheit, größere und mehr Freischankflächen für Gastronomien, größere und 
mehr Verkaufsflächen für Waren, tägliche Marktstände, Sondermarktflächen, Bratwurstbuden, 
Werbeaufsteller und sonstige Werbeflächen, mehr Begrünung insbesondere Schattenspendende 
Bäume, Trinkwasserbrunnen, Aufstellflächen für Fahrräder, E-Scooter, Motorräder, Kfz-Stell-
plätze, Behindertenstellplätze, Lieferzonen, Infrastruktureinrichtungen uvm. 
 
Gleichzeitig soll der öffentliche Raum jedoch auch Freiräume für zahlreiche große und kleine Ver-
anstaltungen bieten und die dafür nötige Infrastruktur bereitstellen (Frischwasser, Abwasser, 
Strom, Toiletten etc.). 
 
Nicht zuletzt müssen alle Nutzungen immer auch die Notwendigkeit von Rettungswegen und Auf-
stellflächen für Rettungsfahrzeuge zwingend berücksichtigen. 
 
Die Bamberger Innenstadt ist jedoch geprägt durch die historisch bedingt enge Stadtstruktur. 
Schmale Straßenräume überwiegen, große Platzflächen oder Aufweitungen sind rar. 
 
Vor all diesen Hintergründen ist die Gestaltung des öffentlichen Raums als ein kontinuierlicher 
Prozess zu verstehen, bei dem immer wieder auf aktuelle Erfordernisse und Wünsche zu reagieren 
ist. Die Verwaltung ist hierauf eingestellt und handelt dementsprechend. 
 
Diese Sitzungsvorlage befasst sich mit den aktuellen Themen von Sitzflächen, Spielpunkten und 
Begrünungen in der Innenstadt und darüber hinaus. 

 
2) Sitzgelegenheiten 
 

Nach Auskunft der Bamberger Service Betriebe gibt es innerhalb des Stadtgebietes aktuell ca. 
1.300 und innerhalb des Welterbebereiches ca. 230 Sitzbänke. 



 
Es werden regelmäßig Anfragen von verschiedenen Seiten (u.a. Stadträte, Kirchenvertretungen, 
Bürgerschaft) an die Stadtgestaltung und die BSB herangetragen, zusätzliche Standorte für Sitz-
möglichkeiten in der Innenstadt zu realisieren. Vereinzelt werden zudem „Spenderbänke“ errichtet. 
Dabei handelt es sich um Sitzbänke, deren Anschaffungskosten von einem Spender / einer Spende-
rin übernommen werden. Die Kosten für den Unterhalt übernehmen die Bamberger Service Be-
triebe. 
 
Daher gibt es heute bereits überall dort, wo es konfliktfrei möglich ist, Sitzmöglichkeiten. Die Su-
che nach zusätzlichen Standorten für Einzelbänke in der Kernstadt hat sich inzwischen zu einer Si-
syphusarbeit entwickelt und ist mit hohem personellen Aufwand verbunden, bei gleichzeitig sin-
kender Erfolgsquote. 
 
Zuletzt wurden im Jahr 2019 als Ausfluss der Haushaltsberatungen sechs neue Sitzbänke speziell 
für die Fußgängerzone beschafft. Seitens der Stadtgestaltung wurden verschiedene Vorschläge für 
neue Standorte - teils mit Fotomontagen zur besseren Veranschaulichung - erarbeitet. Dabei wur-
den alle im Vorfeld bereits bekannten Anforderungen, wie die Freihaltung von Lieferzonen und 
Rettungsflächen, Freihaltung der täglichen Markt- und Verkaufsflächen, Freihaltung von Schau-
fenstern und Ladeneingängen etc. von vornherein mitberücksichtigt. In der anschließenden Abstim-
mungsrunde mit Vertreterinnen/n des Ordnungsamtes, der Straßenverkehrsbehörde, der Wirt-
schaftsförderung, der BSB, der Kirchenvertretung von St. Martin wurden die Vorschläge dennoch 
teilweise abgelehnt. Es wurden neue Vorschläge erarbeitet und erneut koordiniert.    
Im Ergebnis konnten nach vielen Monaten und zahlreichen Abstimmungsgesprächen letztlich vier 
der sechs Sitzbänke tatsächlich in der Fußgängerzone aufgestellt werden.  
Nachdem die Kirchenverwaltung von St. Gangolf den Wunsch nach einer Sitzbank vor der Kirche 
geäußert hat, wurde die fünfte Sitzbank in der Theuerstadt aufgestellt. Die letzte verbliebene Sitz-
bank fand schließlich am Leinritt ihren Platz. 
 
Leider kam es nach der Aufstellung der Bänke bei einem der Standorte zu einer Beschwerde eines 
Anwohners. Erneut musste ein neuer Standort gesucht und mit einem anderen Hauseigentümer ver-
handelt werden, ehe die Bank versetzt werden konnte. 
 
Diese Darstellungen sollen den hohen Aufwand bei der Suche nach Einzelstandorten veranschauli-
chen. 
 
Demgegenüber gibt es durchaus noch mögliche Standorte für Sitzbänke in der Innenstadt, wenn 
diese im Zuge von ganzheitlichen Neugestaltungsplanungen verwirklicht werden. Auch gibt es 
Vorschläge für Rundbänke um bestehende Bäume. Für manche Vorschläge sind Kompromisse ein-
zugehen, wie z.B. die Auflassung von Kfz-Stellplätzen oder Verkaufsflächen sowie die Verlegung 
von Infrastruktureinrichtungen. Diese Maßnahmen verursachen zudem nicht geringe Kosten, so 
dass ein weiteres Vorgehen wie unter Punkt 5 beschrieben, empfohlen wird. 
 

3) Spielpunkte 
 
Ähnlich wie mit Sitzbänken verhält sich die Standortsuche für einzelne Spielpunkte. Auch Spiel-
punkte, die möglicherweise nur von schmaler Bauart sind, generieren eine Fülle von raumwirksa-
men Erfordernissen: der Standort muss weit genug entfernt von ruhendem und fließendem Kfz-



Verkehr sein; viele Spielgeräte erfordern die Anbringung von Fallschutzmatten auf einer Fläche 
von mind. 4qm; die betreuenden Eltern wünschen sich in der Regel eine Sitzbank zum Verweilen 
in der Nähe eines Spielpunktes; die Sitzbank zieht den Wunsch eines Abfallbehälters nach sich; Ei-
gentümer machen Lärmbelästigungen geltend, wenn Spielpunkte in der Nähe ihrer Fenster ange-
bracht werden. 
 
Daher gibt es bei diesem Thema ausschließlich Standorte, die im Zuge von ganzheitlichen Neuge-
staltungsplanungen machbar erscheinen. Die Verwaltung empfiehlt, auch das Thema Spielpunkte 
im Rahmen von Gesamtkonzepten wie unter Punkt 5 beschrieben, weiterzuverfolgen.  
 
In einem konkreten, aktuellen Fall besteht jedoch akuter Handlungsbedarf: die Spielfigur (Holzfi-
gur mit drehbaren Elementen und „drei Gesichtern“) am Grünen Markt muss wegen Verschleißes 
nun nach 23 Jahren abgebaut werden, eine Reparatur ist leider nicht mehr möglich.  
Es wird vorgeschlagen, Stadtmarketing Bamberg e.V. zu bitten, kurzfristig einen Ersatz in Form 
einer ähnlichen Spielfigur, die keine Fallschutzmatten benötigt, an diesem etablierten Standort zu 
ermöglichen. 
 
 

4) Begrünung 
 
Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem Aufstellen von Pflanzkübeln einerseits und der 
Pflanzung von Bäumen andererseits. 
 
4.1.) Pflanzkübel 
 
Der Stadtökologische Wert von Bäumen ist unzweifelhaft. 
Der Stadtökologische Mehrwert von Pflanzkübeln ist fraglich. 
Aus Sicht der Stadtverwaltung dient eine Vermehrung von Pflanzkübeln weder der Attraktivitäts-
steigerung des Welterbes noch der Verbesserung des Stadtklimas oder der Artenvielfalt da winter-
harte Pflanzen gewählt werden müssen. 
Leider hat die Erfahrung der Kolleg/innen der BSB-GuF gelehrt, dass Bäume bzw. raumwirksame 
Gehölze in Kübeln keine lange Lebensdauer aufweisen und häufig ausgewechselt werden müssen 
(vgl. Maxplatz).  
Zudem erfordert der Unterhalt von Pflanzkübeln einen personellen Aufwand, der in keinem wirt-
schaftlichen Verhältnis zum Nutzen steht. Dies betrifft die tägliche Bewässerung ebenso wie die 
nicht zu verhindernde Forderung nach Verrücken der Behälter z.B. zugunsten von Veranstaltungen. 

 
4.2.) Bäume  
 
In den vergangenen Monaten wurde das Thema einer Ergänzung von Baumstandorten in der Stadt 
in verschiedenen Gremien behandelt.  
Es darf auf die Sitzungsvorlagen VO/2020/3463-38 (Kommunaler Klimaschutz im Handlungsfeld 
Umweltschutz) und VO/2020/3462-38 (Hitzeaktionsplan) verwiesen werden. 
 
In seiner Sitzung am 18.11.2020 hat der Stadtrat die schrittweise Umsetzung der Maßnahmen aus 
dem Klimaanpassungskonzept im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten beschlossen. 
 



Mit Neupflanzungen von Bäumen sollen Aufenthaltsqualitäten erhöht werden, öffentliche Räume 
und öffentliche Sitzgelegenheiten sollen Verschattungen erhalten, Hitze-Hot-Spots sollen reduziert 
werden. 
Wichtig ist dabei, gerade die Plätze und Straßenzüge in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken, 
die heute nahezu vollflächig versiegelt sind und somit das Stadtklima ganz besonders negativ be-
einflussen. Genau hier befinden sich die größten Potenziale für echte Verbesserungen im Hinblick 
auf Aufenthaltsqualität, Wohnumfeldqualität, Artenvielfalt und Hitzeprävention. 
Ein Nachverdichten auf ohnehin vorhandenen unversiegelten Grünflächen und in Parkanlagen ist 
vergleichsweise von deutlich geringerem Nutzen im Hinblick auf Verbesserung von Mikroklima, 
Lebensraum für Kleinstlebewesen sowie Mehrwert für die Bewohner/innen der Innenstadt. 
 
Gemäß Bericht der Verwaltung in o.a. Sitzungsvorlagen ist die Ausweisung neuer Baumstandorte 
in der Innenstadt zu priorisieren. Hierbei ist der Einbau von entsprechend großen und hochwertigen 
Baumgruben/Baumscheiben vorzusehen. Unter Punkt 5 werden verschiedene vorhandene Gestal-
tungsplanungen für die Innenstadt vorgestellt, die auch eine Pflanzung von Bäumen vorsehen. 
 
Zudem gibt es in der Stadt Bamberg zahlreiche Straßenzüge, die trotz großzügigem Straßenquer-
schnitt keinerlei Begrünung im öffentlichen Raum aufweisen. Hier wird ein großes Potenzial für 
Nachbesserungen durch Baumpflanzungen gesehen. 
  
Auf der folgenden Seite sind exemplarisch zwei Straßenzüge dargestellt, die in einem Streckenab-
schnitt von Bäumen begleitet werden, im weiteren Verlauf jedoch abrupt keine Baumausstattung 
mehr aufweisen (Kloster-Banz-Straße und Kloster-Langheim-Straße / Hallstadter Straße). 
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Wichtiger Hinweis: Auszug aus dem GIS der Stadt Bamberg. Es wird keinerlei Haftung bezüglich Datengenauigkeit und Rechtssicherheit übernommen!
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